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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(2) Die von der Entscheidung betro1enen Wahlbehörden sind in Kenntnis zu setzen. Sie haben die Änderungen, welche

sich aufgrund der Entscheidung gemäß Abs. 1 ergeben, in gleicher Weise zu veröffentlichen.

*) Fassung LGBl.Nr. 36/2009, 61/2012, 34/2018, 4/2022

In Kraft seit 01.07.2022 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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